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KW 01 / 2010 Ihr Ansprechpartner im Geschäftsfeld Strecke: Silke Sawitzki� silke.sawitzki@soennecken.de� Tel. 02206 607-324 

5. Novelle der Verpackungsverordnung 
 
Seit 2009 sind die Entsorgungspflichten für Industr ie und Handel 
in der 5. Novelle der Verpackungsverordnung geregel t. 
Insbesondere Verkaufsverpackungen, die auf dem Wege  vom 
Händler zum (privaten/gewerblichen) Endverbraucher auftreten, 
stehen im Mittelpunkt der Verordnung. Diese Verände rungen 
betreffen auch Sie als Bürobedarfshändler. 
 
Zur 5. Novelle der Verpackungsverordnung wurden viele 
Informationen von Verbänden und der Fachpresse herausgegeben. 
Da es immer wieder Verständnisfragen unserer Mitglieder gibt, 
haben wir nachfolgend für Sie die wichtigsten Punkte der 
Verordnung, inkl. notwendiger Musterunterlagen zusammen 
gestellt. 
 
Wenn Sie allgemeine Verständnisfragen oder speziellen 
Klärungsbedarf haben, können Sie uns gerne kontaktieren: 
 
Soennecken eG 
Geschäftsfeld Streckenhandel 
Silke Sawitzki 
Tel.  02206 607-324 
Fax  02206 607-247 
Email  silke.sawitzki@soennecken.de 
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Händlerinformation – 5. Novelle 

der Verpackungsverordnung 
 

 

1. Was verbirgt sich hinter der 5. Novelle der Verpackungsverordnung? 

2. Welche Maßnahmen ergreift LogServe? 

3. Was habe ich als Händler zu tun (Einzelhandel / Streckenhandel)? 

4. Musterunterlagen 

5. Muster eines Rahmenvertrags 

 

 

 

 

 

 

 

Soennecken eG  

Soennecken Platz 

51491 Overath 

 

Silke Sawitzki 

Geschäftsfeld Streckenhandel 

Tel. 02206 607 324 

Fax 02206 607 247 

Email: silke.sawitzki@soennecken.de�
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1.  Was verbirgt sich hinter der 5. Novelle der 

Verpackungsverordnung? 

 

Die 5. Novelle der Verpackungsverordnung trat am 01.01.2009 für Deutschland in 

Kraft und regelt die Entsorgungspflichten von Verpackungsmaterialien für Industrie 

und Handel. Lücken der bestehenden Verordnung mussten geschlossen werden, da 

ca. 30% - 50% der in privaten Haushalten angefallenen Verkaufsverpackungen bis 

dato nicht an einem dualen System angemeldet waren. Neben Regelungen zu 

Umverpackungen und Transportverpackungen (diese fallen auf gewerblichem Wege 

an �  Industrie an Vertreiber) richtet die Verordnung ein besonderes Augenmerk auf 

den Umgang mit Verkaufsverpackungen (gehen an den Endverbraucher/ Letztnutzer, 

welcher das Produkt nicht weiter veräußert �  Vertreiber an Endverbraucher).  

 

Ein Beispiel zur Unterscheidung von Transport- und Verkaufsverpackungen: Esselte 

Leitz versendet an Sie direkt einen Karton mit Ordnern. Der Karton gilt als 

Transportverpackung (Industrie an Vertreiber). Sie als Händler räumen den Karton 

aus und nutzen diesen, um hierin Papier, Prospekthüllen und Tonerkartuschen an 

eine Arztpraxis zu versenden. Der gleiche Karton gilt nun als Verkaufsverpackung 

(Vertreiber an Endverbraucher). 

 

Ihre Entsorgungspflicht als Bürofachhändler bezieht sich ausschließlich auf 

Verkaufsverpackungen. Hier müssen wir folgende Bereiche unterscheiden: 

�  Verkaufsverpackungen an Endverbraucher  

�  Verkaufsverpackungen an gewerbliche Kunden 

 

 

Verkaufsverpackungen an Endverbraucher  

Nach der 5. Novelle der Verpackungsverordnung müssen nun alle 

Verkaufsverpackungen (1.), die beim privaten Endverbraucher und vergleichbaren 

Anfallstellen (2.) anfallen, in einem dualen System (3.) angemeldet werden.  
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Folgende Begriffserläuterungen sollen helfen, Ihre Pflichten als Händler zu klären: 

 

1. Unter Verkaufsverpackungen  verstehen wir alle Verpackungsmaterialien wie z.B. 

Kartonagen, Füllmaterial und Luftpolsterversandtaschen (§ 3,1), welche beim 

Endverbraucher anfallen. Verpackungen, die im Versandhandel eingesetzt werden 

gelten nach der Verordnung ebenfalls als Verkaufsverpackung. 

 

2. Unter privatem Endverbraucher und vergleichbaren Anfallst ellen  werden im 

Rahmen der Verordnung alle privaten Endverbraucher verstanden, die die Waren 

nicht weiter veräußern (§ 3,11). Hierzu gehören ebenfalls folgende Gruppen:  

-  Gaststätten, Hotels, Kantinen 

-  Verwaltungen, Freiberufler 

-  Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen 

-  typische Freizeit- und Kultureinrichtungen (Kinos, Opern, Museen, 

Freizeitparks, Sportstadien, Raststätten) 

-  landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe  

 

�  Voraussetzung ist hier, dass die Betriebe über haushaltsübliche 

Sammelgefäße mit einem üblichen Abfuhrrhythmus verfügen (max. 1.100 l 

Abfallbehälter je Stoffgruppe). 

 

3. Als duale Systeme  werden haushaltsnahe Systeme zur Sammlung und 

Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen in Deutschland bezeichnet. Hier 

stehen unterschiedliche Anbieter, sogenannte „duale Entsorgungssysteme“ wie z.B. 

Interseroh Dienstleistungs GmbH oder Der Grüne Punkt – Duales System 

Deutschland GmbH zur Verfügung, bei denen Industrie und Handel ihre 

Verpackungsarten und –mengen anmelden können (siehe auch zur Übersicht Seite 

14). 

 

Zuständig für die Anmeldung der Verkaufsverpackungen ist der Erstinverkehrbringer 

einer Verpackung. Dies sind Hersteller und Vertreiber, die die Verpackung erstmals 

mit Ware befüllen (= Abfüller) bzw. die Ware erstmals innerhalb von Deutschland in 

den Verkehr bringen (§ 6,1).  
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Beispiele: Wer ist Abfüller und ist für die Anmeldung der Verpackung zuständig? 

-  Ein deutscher Hersteller verpackt einen Locher in einem Karton zum Schutz 

des Artikels. Der Hersteller „befüllt“ diese Verpackung erstmals und ist somit 

für die Lizenzierung der Verpackung verantwortlich. 

-  Ein Bürobedarfshändler versendet Ordner, Locher und Haftnotizen in einem 

Karton an einen Kunden. Der Händler „befüllt“ den Karton mit den Artikeln 

erstmals und ist somit für die Lizenzierung des Kartons als 

Verkaufsverpackung verantwortlich. 

-  Ein Buchhändler kauft bei einem Bürofachhändler Luftpolsterversandtaschen, 

um diese für den Bücherversand an einen Kunden zu nutzen. Der 

Buchhändler befüllt die Luftpolsterversandtaschen erstmals und ist somit für 

deren Lizenzierung zuständig.  

-  Ein Händler führt erstmals Artikel aus Asien in Deutschland ein. Auch in 

diesem Fall ist der Händler für die Lizenzierung aller hiermit verbundenen 

Verkaufsverpackungen verpflichtet, obwohl er in diesem Ausnahmefall nicht 

der Abfüller ist. 

 

Zusammenfassend sind Sie als Händler für die Anmeldung von 

Verkaufsverpackungen verantwortlich, welche Sie befüllen. 

 

 

Verkaufsverpackungen an gewerbliche Kunden 

Liefern Sie Ihre Waren an gewerbliche Endverbraucher, die nicht über 

haushaltsübliche Abfallbehälter mit einem entsprechenden Abfuhrrhythmus verfügen 

(max. 1.100 l Abfallbehälter je Stoffgruppe), können Sie diese Verpackungen anstatt 

an einem dualen System in einer Branchenlösung anmelden. 

 

Was ist eine Branchenlösung? 

In einer Branchenlösung haben Händler die Möglichkeit, die Rücknahme und 

Verwertung der von ihnen in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen selbst zu 

übernehmen. Der Grund zur Anmeldung von Verkaufsverpackungen in 

Branchenlösungen ist der Kostenvorteil. Die von Branchenlösungen organisierte 

Entsorgung ist preiswerter als die flächendeckende Sammlung bei einzelnen 
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Haushalten. Branchenlösungen können von den Herstellern/Händlern selbst oder 

von Systembetreibern wie Interseroh mit der Branchenlösung Interseroh (BLI) als 

beauftragte Dritte betrieben werden. 

 

An Branchenlösungen werden vom Gesetzgeber allerdings hohe Ansprüche gestellt: 

-  Die Vertriebswege und Anfallstellen müssen z.B. nachweisbar sein. 

-  Die kostenlose Rücknahme muss an allen belieferten Anfallstellen 

gewährleistet sein. Es besteht aber keine Teilnahmepflicht der Anfallstellen. 

-  Diese selbst organisierte Entsorgung muss bei den Landesbehörden gemeldet 

sein und unterliegt strengen Vorgaben. 

-  Verwertungsanforderungen der Verpackungsverordnung müssen eingehalten 

werden. 

 

Unter Umständen können sich Hersteller und Vertreiber an Gutachten unabhängiger 

Institutionen wie zum Beispiel GVM (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) 

orientieren, um die branchenfähigen Verpackungsmengen auf Basis statistisch 

relevanter Grunddaten zu ermitteln. Meist werden nur Teilmengen der bei einem 

Händler anfallenden Verpackungsmengen in Branchenlösungen angemeldet. 

 

Zusammenfassend können Sie bei der Belieferung an gewerbliche Kunden die von 

Ihnen befüllten Verkaufsverpackungen selber abholen oder an einer Branchenlösung 

anmelden. 

 

 

Pflicht zur Vollständigkeitserklärung 

Im Rahmen der 5. Novelle der Verpackungsverordnung werden folgende 

Schwellenwerte aufgeführt: 

 

 

 

 

Werden diese Schwellenwerte an Verpackungsmaterialien von Ihnen überschritten, 

müssen Sie eine Vollständigkeitserklärung abgeben. Dies ist eine Aufstellung der 

Material Menge 
Glas oder mehr als 80 t 
PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) oder mehr als 50 t 
Übrige Materialien mehr als 30 t 
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Materialien und Mengen, welche im Lauf eines Kalenderjahres an Endverbraucher 

geliefert worden sind. Die Angaben sind zu testieren und an die IHK zu melden. 

Liegen die von Ihnen an Endverbraucher gelieferten Verkaufsverpackungen 

innerhalb eines Jahres unterhalb der Schwellenwerte, ist keine 

Vollständigkeitserklärung notwendig. Jedoch müssen Sie Ihre Mengen an 

Verkaufsverpackungen intern für den Fall einer Prüfung durch das Ordnungsamt 

dokumentieren. 

 

Zu Ihrer Information sind nachfolgend Gewichtsangaben einiger Soennecken-

Kartonagen (Leergewicht) aufgeführt: 

 

 

Kennzeichnungspflicht der Verpackungen entfällt 

Im Rahmen der 5. Novelle der Verpackungsverordnung entfällt zudem die 

Kennzeichnungspflicht der Verkaufsverpackungen (Beispiel: Der „grüne Punkt“), 

welche bis dato vorgeschrieben war. 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Bezeichnung Länge in 
mm 

Breite in  
mm 

Höhe in 
mm 

Volumen 
in l 

Gewicht in 
kg 

161711570 SOE 10 200 150 150 4,5 0,054 

161700070 SOE 15 300 200 100 5,0 0,075 

161700270 SOE 20 300 200 200 12,0 0,107 

161700370 SOE 25 400 300 250 30,0 0,375 

161700570 SOE 30 465 335 290 45,4 0,442 

161700770 SOE 35 400 300 400 48,0 0,461 

161713170 SOE 40 600 400 200 48,0 0,535 

161700970 SOE 45 600 400 380 91,2 0,799 

161711070 SOE 50 800 600 250 120,0 0,890 

161711270 SOE 55 800 600 400 192,0 1,445 

161711370 SOE 60 1200 300 200 72,0 1,665 

161711470 SOE 65 1200 300 300 108,0 1,730 
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2.  Welche Maßnahmen ergreift LogServe? 

 

LS1 – Lieferung zu Ihrem Lager 

Für die LS1-Lieferungen werden alle vom Lager LogServe ausgehenden Paletten 

und Pakete als Transportverpackung bei dem Entsorgungsdienstleister Interseroh SE 

lizensiert. 

 

LS3 – Lieferung zu Ihren Endkunden 

Alle Pakete und Paletten die per LS3-Lieferung zu Ihren Endkunden gehen, lizensiert 

die Soennecken LogServe GmbH beim Entsorgungsdienstleister Interseroh SE als 

Verkaufsverpackungen. Diese Handhabung ergibt sich aus der 5. Novelle der 

Verpackungsverordnung. 

 

LogServe hat zudem das verordnungskonforme Handeln aller Lieferanten bezüglich 

der im LogServe-Lager gelisteten Artikel abgefragt. 88% der angeschriebenen 

Lieferanten arbeiten bereits mit dualen Entsorgungssystemen zusammen. Die 

Verkaufsverpackungen sind hier entsprechend lizenziert. Die restlichen 12 % der 

Lieferanten befinden sich bis dato noch in Vertragsverhandlungen. Die Soennecken 

LogServe GmbH wird, wo nötig, den Verhandlungsstand entsprechend nachfassen. 
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3. Was habe ich als Händler zu tun?  

 (Einzelhandel EH / Streckenhandel SH) 

 

Sie müssen gemäß der 5. Novelle der Verpackungsverordnung folgende 

Maßnahmen ergreifen: 

 

Sichern Sie sich ab, dass Sie nur Artikel mit lizen zierten Verkaufsver-

packungen verkaufen!: 

EH / SH: Sowohl Einzel- als auch Streckenhändler müssen sich laut der 5. Novelle 

der Verpackungsordnung vergewissern, dass alle Verkaufsverpackungen ihrer 

geführten Artikel entsprechend der Verordnung lizenziert sind (§ 6,1). Für das 

gesamte LogServe-Sortiment wurde dies bereits durch uns abgefragt. Für die 

Verkaufsverpackungen von Artikeln aller weiterer Lieferanten müssten Sie diese 

Lieferanten kontaktieren und Lizenzierungsbestätigungen anfordern (siehe 

Musterschreiben 1 mit Anschreiben und Faxantwort). 

 

Melden Sie Verkaufsverpackungen an, welche beim End verbraucher anfallen!: 

SH: Sie gelten selbst als Abfüller, wenn Sie einen Karton / eine 

Luftpolsterversandtasche mit Ware befüllen. Sobald Sie als Abfüller agieren und 

Artikel versenden, sind Sie für die Lizenzierung der Verkaufsverpackung an einem 

dualen Entsorgungssystem verantwortlich. Dies ist bei Streckenhändlern z.B. im 

Versandgeschäft der Fall. Wenn Sie jedoch einem Ihrer Kunden einen Karton mit 

Luftpolsterversandtaschen schicken, sind Sie zwar für die Lizenzierung des Kartons, 

nicht aber für die der Versandtaschen zuständig. Dies ist wiederum erst Aufgabe des 

„Befüllers“, der Artikel in der Versandtasche an einen Endverbraucher sendet. Bitte 

bedenken Sie: Auch wenn Sie einen Karton zum Versand nutzen, welchen Sie durch 

einen Lieferanten erhalten haben, müssen Sie diesen als Verkaufsverpackung 

anmelden. Der Lieferant hat den Karton an Sie lediglich als Transportverpackung 

angemeldet. 

 

EH: In einem Fachmarkt oder Ladengeschäft befüllen Sie i.d.R. lediglich 

Tragetaschen mit den Artikeln für Ihre Kunden. In diesem Fall können Sie von dem 
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Lieferanten die Lizenzierung der Taschen verlangen, da es sich als Ausnahme um 

Serviceverpackungen handelt. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Lieferanten 

und lassen Sie sich die Lizenzierung bestätigen. Alle Tragetaschen, die Sie über 

LogServe oder die Soennecken eG beziehen, wurden bereits lizenziert. 

 

Auskunft an Kunden: 

EH / SH: Ihre Kunden können sich (und müssen sich z.T. wie Sie) gemäß der 

Verordnung nach Ihren Maßnahmen zur Lizenzierung von Verkaufsverpackungen 

erkundigen. In diesem Fall reicht es aus, wenn Sie Ihrem Kunden das duale 

Entsorgungssystem nennen, welches Sie zur Abholung Ihrer Verkaufsverpackungen 

gewählt, sowie Ihre Lizenzierungsnummer, die Sie bei Lizenzierung von Ihrem 

System erhalten haben. Auch hier können Sie das beiliegende Musterschreiben 

nutzen (Musterschreiben II für den Fall, dass Sie für den angefragten Artikel 

lizenzierungspflichtig sind und für den Fall, dass Sie für den angefragten Artikel 

NICHT lizenzierungspflichtig sind). 

 

Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung: 

Sollten Sie als Händler die auf Seite 5 genannten Schwellenwerte in einem oder 

mehreren Bereichen überschreiten, sind Sie verpflichtet, eine 

Vollständigkeitserklärung bei der IHK zu hinterlegen (§ 10). Ihre Mengenangaben 

müssen im Vorfeld zudem von einem Wirtschaftsprüfer, einem Steuerberater, einem 

vereidigten Buchprüfer oder einem unabhängigen Sachverständigen geprüft werden. 
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4.  Musterunterlagen 

 

 

 

 

Lieferantenadresse 
 
 
 
 
 
  

 Datum 
 
 
5. Novelle der Verpackungsverordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
nach § 6,1 der 5. Novelle der Verpackungsverordnung müssen alle Lieferanten ihre 
in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen bei einem dualen System in 
Deutschland lizenzieren.  
 
Bitte teilen Sie uns deshalb auf der beiliegenden Faxantwort mit, ob und bei welchem 
dualen System Sie Ihre Verpackungen anmelden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vorname Name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musterschreiben 1: Anschreiben zwecks Lieferantenab frage über 
Lizensierung der Verpackungen 

Ansprechpartner 
Position 
Telefon 1234 56789 
Telefax 1234 56789 
Vorname.Name@mitglied.de 
�
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An:  Lieferant Datum 

Ansprechpartner 
Musterstraße 
00000 Musterstadt 
Telefonnummer  

 
Fax: 00000 000-000 
 
Seite: 1/1 
�
�
 
Faxantwort 5. Novelle der Verpackungsverordnung (Ve rpackV)  
 
 
Firma:     _________________________ 
 
Straße:   _________________________ 
 
PLZ Ort :  _________________________ 
 
Telefonnummer:  _________________________ 
 
Verkaufsverpackungen: 
 
�  Unsere Verkaufsverpackungen sind bei einem dualen System angemeldet. 
    Siehe beigefügte aktuelle Bestätigung der Firma  
 
    __________________________ 
 
�  Unsere Verkaufsverpackungen sind nicht bei einem dualen System angemeldet,        
    weil: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Über die Beendigung der entsprechenden Verträge oder wesentliche Änderungen, 
werden wir Sie unaufgefordert informieren. 
 
 
____________ ____________________________ 
Datum rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel 

 

Musterschreiben 1: Faxantwort zwecks Lieferantenabf rage über 
Lizen zierung der Verpackungen  
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Kundenadresse 
 
 
 
 
 
  

 Datum 
 
 
5. Novelle der Verpackungsverordnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
nach § 6,1 der 5. Novelle der Verpackungsverordnung müssen Lieferanten und 
Vertreiber ihre in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen bei einem dualen 
System in Deutschland lizenzieren. Inverkehrbringer ist derjenige, der die 
Verpackung mit Ware erstmals befüllt bzw. erstmals in Deutschland einführt. 
 
Gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir für das von Ihnen angefragte Produkt /die von 
Ihnen angefragten Produkte: 
 
(Hier bitte die Produkte aufführen.) 
 
an dem dualen System von (Hier bitte Ihren Dienstleiter eintragen.) angemeldet sind. 
Unsere Lizenzierungsnummer lautet: (Hier bitte die Nr. eintragen, die Sie von Ihrem 
Dienstleister erhalten haben.). 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vorname Name 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musterschreiben 2: Antwortschreiben auf Kundenanfra ge  
(Fall: Artikel ist für Sie lizensierungspflichtig) 

Ansprechpartner 
Position 
Telefon 1234 56789 
Telefax 1234 56789 
Vorname.Name@mitglied.de 
�
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Kundenadresse 
 
 
 
 
 
  

 Datum 
 
 
5. Novelle der Verpackungsverordnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
nach § 6,1 der 5. Novelle der Verpackungsverordnung müssen Lieferanten und 
Vertreiber ihre in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen bei einem dualen 
System in Deutschland lizenzieren. Inverkehrbringer ist derjenige, der die 
Verpackung erstmals mit Ware befüllt bzw. erstmals in Deutschland in Verkehr 
bringt.  
 
Für das von Ihnen angefragte Produkt /die von Ihnen angefragten Produkte: 
 
(Hier bitte die Produkte aufführen.) 
 
gelten wir laut der 5. Novelle der Verpackungsverordnung nicht als Inverkehrbringer. 
Aufgrund dessen haben wir eine entsprechende Anmeldung nicht vorgenommen.    
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vorname Name 
 

 

 

 

 

Musterschreiben 2: Antwortschreiben auf Kundenanfra ge  
(Fall: Artikel ist für Sie NICHT lizensierungspflic htig, da Sie nicht 
als Abfüller agieren) 

Ansprechpartner 
Position 
Telefon 1234 56789 
Telefax 1234 56789 
Vorname.Name@mitglied.de 
�
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5.  Muster eines Rahmenvertrags 

 

In Deutschland gibt es momentan neun duale Entsorgungssystemen. Ihre 

Verkaufsverpackungen müssen Sie bei einem dieser dualen Systeme anmelden: 

 

-  BellandVision GmbH, Pegnitz 

-  Der grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Köln 

-  Eko-Punkt GmbH, Mönchengladbach 

-  Interseroh Dienstleistungs GmbH, Köln 

-  Landbell AG für Rückhol-Systeme, Mainz 

-  Redual GmbH & Co. KG, Herborn 

-  Veolia Umweltservice Dual GmbH, Dormagen 

-  Vfw GmbH, Köln 

-  Zentek GmbH & Co. KG, Köln 

 

Zu Ihrer Information finden Sie nachfolgend einen beispielhaften Mustervertrag 

mit der Interseroh Dienstleistungs GmbH, bei der auch die Soennecken LogServe 

GmbH ihre Verpackungsmaterialen anmeldet. 

 

 

 

 



http://www.interseroh-dienstleistung.de/













